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An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Recht, Sicherheit und Sport 
der Stadtverordnetenversammlung 
Kassel 

 

 
 
 
Guten Tag, 
 
zur 2. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit und Sport lade ich 
ein für 
 

Donnerstag, 25. April 2024, 17:00 Uhr, 
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 
Die Sitzungsunterlagen zu den Tagesordnungspunkten finden Sie im Politischen 
Informationssystem unter folgendem Link: https://ratsinfo.kassel.de/sdnet4/  
 
Tagesordnung: 
 
1. Die Stadt stellt sich gegen Diskriminierung und Rassismus 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23. September 2019 
Bericht des Magistrats 
-101.18.1420- 

 
Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 
Sporthallen vom 27. Mai 2013 (Erste Änderung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtrat Heiko Lehmkuhl 

2. 

- 101.19.1090 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 
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Einladung zur 2. Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit und Sport am 25. April 2024 

 

2 von 2  
Kooperationsprojekt „Bewegungsangebot Fit wie Herkules“ 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der B90/Grüne, CDU und FDP 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Anja Lipschik 

3. 

- 101.19.1065 -  
 
Freundliche Grüße 
 
 
Vera Wilmes 
Vorsitzende 
 
 
 









Magistrat 
-III-/-II-/-I-/-52-/-20-/-30- 

 

20. März 2024 
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Vorlage Nr. 101.19.1090 
 
 
Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 
Sporthallen vom 27. Mai 2013 (Erste Änderung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtrat Heiko Lehmkuhl 
 
Mitberichterstatter/-in: Stadtkämmerer Matthias Nölke 
 Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller 
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der 
Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sporthallen vom 27. Mai 2013 
(Erste Änderung) in der aus der Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen 
Fassung.“ 
 

 
 
Begründung: 
 
Sämtliche Leistungen, die von Betrieben gewerblicher Art erbracht werden, 
unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Davon ist auch die entgeltliche und 
unentgeltliche Überlassung erfasst. 
 
Die task-Halle (Dreifelder-Sporthalle, Damaschkestraße 23, 34121 Kassel) stellt 
einen Betrieb gewerblicher Art dar. Aus Gründen einer sachgerechten 
Umsatzbesteuerung ist auch für die Nutzung der task-Sporthalle durch Kasseler 
Amateursportvereine und -verbände sowie Kasseler Schulen in städtischer 
Trägerschaft ein Benutzungsentgelt zu erheben. 
 
Aufgrund der jährlichen nur geringfügig schwankenden Nutzungszeit wird zur 
Verwaltungsvereinfachung für die Überlassung an Schulen in Trägerschaft der 
Stadt Kassel ein pauschales Nutzungsentgelt von 2.000,00 EUR zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer erhoben. Die näheren Modalitäten der Erhebung des 
Benutzungsentgelts gegenüber Schulen in Trägerschaft der Stadt Kassel bleiben 
einer „internen Verwaltungsvereinbarung“ zwischen dem Sportamt und dem Amt 
für Schule und Bildung vorbehalten. 
 



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.19.1090 

 

2 von 2 Die vorgesehenen Änderungen orientieren sich an der Tarifordnung für die 
sportliche Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen 
(9.05.08). 
 
Die Änderungen sind der als Anlage 2 beigefügten Synopse zu entnehmen. 
 
Die Sportkommission hat dem Entwurf in der Sitzung am 16. November 2023 
zugestimmt. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 18. März 2024 entsprechend 
beschlossen. 
 
 
 
Dr. Sven Schoeller 
Oberbürgermeister 



 

 Anlage 1 9.05.12.1  
 
 

ORDNUNG 
 

zur Änderung der Tarifordnung für die  
Benutzung der städtischen Sporthallen vom 27. Mai 2013 

 
(Erste Änderung) 

 
vom  

 
 
Aufgrund des § 51 Ziff. 10 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch 
Artikel zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 
(GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer 
Sitzung am           folgende Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die 
Benutzung der städtischen Sporthallen vom 27. Mai 2013 (Erste Änderung) 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Ziffer 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„3. Unentgeltliche Benutzung der Sporthallen 
 
Die städtischen Sporthallen werden mit Ausnahme der task-Sporthalle, den 
Kasseler Amateursportvereinen und -verbänden für 
 
3.1 Trainingszwecke und sportliche Lehrgangsarbeit 
3.2 Verbandsspiele Turniere, Wettkämpfe und Freundschaftsspiele der Amateure 

bei denen der Amateurverein als Veranstalter und Teilnehmer auftritt 
3.3 übergeordnete Meisterschaften, Pokalwettbewerbe und Turniere der 

Amateure, bei denen ein Kasseler Sportverein als Ausrichter auftritt 
 
unentgeltlich überlassen. Für die Überlassung der task-Sporthalle beträgt das 
Benutzungsentgelt in denen in Satz 1 geregelten Fällen 10,00 € pro angefangene 
Stunde zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.“ 
 
 

Artikel 2 
 
In Ziffer 4.1 wird folgender Satz neu hinzugefügt: 
 
„Für die Überlassung der task-Sporthalle an die in der Trägerschaft der Stadt 
Kassel stehenden Schulen wird ein pauschales Nutzungsentgelt in Höhe von 
jährlich 2.000,00 € zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer erhoben.“ 
 



 

 
 
 

Artikel 3 
 
Diese Ordnung tritt mit dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Kassel, 
 
Stadt Kassel - Der Magistrat 
 
 
 
Dr. Sven Schoeller 
Oberbürgermeister 
 



Anlage 2  
Synopse 

ALTE FASSUNG NEUE FASSUNG 

3. Unentgeltliche Benutzung der Sporthallen 
 

Die städtischen Sporthallen werden den Kasseler Amateursportvereinen und  
-verbänden  

 
3.1 für Trainingszwecke und sportliche Lehrgangsarbeit  
 
3.2 für Verbandsspiele, Turniere, Wettkämpfe und Freundschaftsspiele der 

Amateure, bei denen der Amateurverein als Veranstalter und Teilnehmer 
auftritt 

 
3.3 für übergeordnete Meisterschaften, Pokalwettbewerbe und Turniere der 

Amateure, bei denen ein Kasseler Sportverein als Ausrichter auftritt 
 
unentgeltlich überlassen. 

3. Unentgeltliche Benutzung der Sporthallen 
 

Die städtischen Sporthallen werden mit Ausnahme der task-Sporthalle, den 
Kasseler Amateursportvereinen und -verbänden  

 
3.1 für Trainingszwecke und sportliche Lehrgangsarbeit  
 
3.2 für Verbandsspiele, Turniere, Wettkämpfe und Freundschaftsspiele der 

Amateure, bei denen der Amateurverein als Veranstalter und Teilnehmer 
auftritt 

 
3.3 für übergeordnete Meisterschaften, Pokalwettbewerbe und Turniere der 

Amateure, bei denen ein Kasseler Sportverein als Ausrichter auftritt 
 
unentgeltlich überlassen. Für die Überlassung der task-Sporthalle beträgt in denen 
in Satz 1 geregelten Fällen das Benutzungsentgelt 10,00 € pro angefangene Stunde 
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 

4. Benutzung der Sporthallen durch Kasseler Schulen 
 

4.1 Die Benutzung der Sporthallen durch die unter der Trägerschaft der Stadt 
Kassel stehenden Schulen ist unentgeltlich. 

 
4.2 Für die übrigen Schulen in Kassel wird ein Benutzungsentgelt von 40,00 € 

zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer pro Stunde erhoben. 

4. Benutzung der Sporthallen durch Kasseler Schulen 
 

4.1 Die Benutzung der Sporthallen durch die unter der Trägerschaft der Stadt 
Kassel stehenden Schulen ist unentgeltlich. Für die Überlassung der task-
Sporthalle an die unter der Trägerschaft der Stadt Kassel stehenden 
Schulen wird ein pauschales Nutzungsentgelt in Höhe von jährlich 2.000,00 
€ zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer erhoben. 

 
4.2 Für die übrigen Schulen in Kassel wird ein Benutzungsentgelt von 40,00 € 

zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer pro Stunde erhoben. 
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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

Vorlage Nr. 101.19.1065 
 
Kooperationsprojekt „Bewegungsangebot Fit wie Herkules“ 
 
 
Gemeinsamer Antrag 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit und Sport 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Wir bitten den Magistrat – sobald erste Ergebnisse der Evaluation vorliegen – 
über das Projekt „Fit wie Herkules“ ein Bewegungsangebot für 
Grundschulkinder, im Ausschuss für Recht, Sicherheit und Sport zu berichten. 

 
 
Begründung: 
„Fit wie Herkules“ ist ein neues Projekt des Transfer- und Anwendungszentrum für 
Sport in Kassel (task), eine Kooperation zwischen der Stadt Kassel und der 
Universität. Das Ziel von task ist es, bewegungsfreundliche Strukturen in der 
Region zu schaffen und so den Sport nachhaltig in das Leben der Menschen zu 
integrieren. Das Angebot „Fit wie Herkules“ ist ein kostenloses Bewegungsangebot 
für Grundschulkinder und richtet sich speziell an Kinder in der dritten Klasse. Ziel 
ist die Förderung von Freude an Bewegung, Selbstvertrauen und 
Selbstwirksamkeit. Das Projekt ist Ende 2023 mit 13 teilnehmenden Grundschulen 
gestartet. Am Sportinstitut der Universität Kassel wird das Projekt wissenschaftlich 
begleitet. 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Anja Lipschik 
 
 
Christine Hesse Eva Koch 
Fraktionsvorsitzende B90/Grüne Fraktionsvorsitzende B90/Grüne 
 
 
Holger Augustin Sascha Bickel 
Fraktionsvorsitzender CDU Fraktionsvorsitzender FDP 
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